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Themen

Entwurf einer 

ON-Regel im Bereich der 
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Themen

► Das Österreichische Normungsinstitut

► ÖNORMEN & ONR: Zweck – Zustandekommen –
Auswirkungen

► ÖNORMEN & ONR in den Bereichen Tierhaltung 
und tierbezogene Dienstleistungen

► ONR für die Ausbildung von Therapieteams 
und Therapieteamausbildnern – aktueller Stand

► Ausblick

Themen

Das österreichische Normungsinstitut 

(Austrian Standards Institute – ASI)
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Das Österreichische Normungsinstitut

► unabhängige Dienstleistungsorganisation (keine Behörde!)

► gemeinnütziger Verein → einmaliger („Mitglieds“-)Beitrag
(„Starter Package“ dzt. 440,-- €) 

► 1920 als Plattform für die Entwicklung von Normen, 
Standards und Regelwerken gegründet („Österreichischer 
Normenausschuss für Industrie“ – Ö.N.I.G.) 

► Rechtsgrundlage: Normengesetz 1971 (Bundesgesetz vom 
16. Juni 1971 über das Normenwesen, BGBl. Nr. 240/1971 
idF BGBl. I Nr. 136/2001)  

R. Binder

Das Österreichische Normungsinstitut

► Standardisierte Anforderungen an Produkte bzw. DL →

● MA an Umfang & Inhalt der Ausbildung u. Prüfung
● MA an Qualifikation der Ausbildner
● Tierschutzkonformität der Ausbildung

► Grundlage: Expertenwissen  (dzt. ca. 5.600 Experten)

► Konsumenteninformation & -schutz 

► Qualitätssicherung

► Auszeichnung für Hersteller bzw. Anbieter

Zwecke der Normung

R. Binder

Das Österreichische Normungsinstitut

► Standardisierte Anforderungen an Produkte bzw. DL →

● MA an Umfang & Inhalt der Ausbildung u. Prüfung
● MA an Qualifikation der Ausbildner
● Tierschutzkonformität der Ausbildung

► Grundlage: Expertenwissen  (dzt. ca. 5.600 Experten)

► Konsumenteninformation & -schutz 

► Qualitätssicherung

► Auszeichnung für Hersteller bzw. Anbieter

Zwecke der Normung

win-win-Situ
atio

n

R. Binder

Das Österreichische Normungsinstitut

► Unternehmen (Hersteller bzw. Anbieter)

► Behörden 

► Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen

► Wissenschaftliche Einrichtungen

► Konsumenten 

► NGOs (z.B. Umwelt-, Tierschutzverbände)

Interessierte Gruppen
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Das Österreichische Normungsinstitut

► Normung erfolgt freiwillig

► Normen sind nicht verbindlich 

► möglicher Anknüpfungspunkt für Gesetzgeber
→ Anknüpfungspunkt für Rechtsnormen 

- Beschaffenheit von Vollspaltenböden ÖNORM L 5290

- Anforderungen an Transponder gem. TKZVO (ISO-
Normen 11784 und 11785)

► Normen können beim ASI käuflich erworben werden 
(ca. 30 – 40 €)

Grundsätze der Normung

R. Binder

Das Österreichische Normungsinstitut

► Gemeinschaftsarbeit

► Konsens

► Kohärenz 

► Transparenz 

Grundprinzipien der Normungsarbeit

R. Binder

Das Österreichische Normungsinstitut

► Vorschlag an ASI (Anstoß Anbieter- od. Verbraucherseite)

► Gründung eines ON-Komitees bzw. einer ON-AG

► Wahl eines Vorsitzenden & Stellvertreters

► organisatorischen Betreuung durch einen Referenten des 
ASI („Komitee-Manager“) und durch einen Schriftführer

► Arbeitssitzungen 

Gründung einer ON-AG

R. Binder

► Erarbeitung des Textes unter Beachtung von 
Formvorschriften

► Verabschiedung zum Entwurf 

► Lektorat / Einspruchsfrist 

► Beschluss durch ON-Komitee

► Verabschiedung zum Druck

► Veröffentlichung 

► 1-2 Jahre abh. v. Sitzungsfrequenz

Entstehung einer Norm

Das Österreichische Normungsinstitut
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Das Österreichische Normungsinstitut

► ÖNORMEN

► OR-Regeln (ONR)
→ Dienstleistungen

► Europäische Normen

Arten von Regelwerken

Themen

Regelwerke im Bereich 
der Heimtierhaltung 

R. Binder

Regelwerke Heimtierhaltung

► Gründung 2004

► Neuland

► Normung von tiergerechtem Heimtierzubehör
(unzureichende tierschutzrechtliche Anforderungen)

► Zusammensetzung der ON-AG: 

● Zoofachhandel
● Tierärzteschaft
● Tierschutz
● Tierschutzrecht

Komitee 247 „Heimtierbedarf und Heimtierhaltung“

R. Binder

Regelwerke Heimtierhaltung

► Haltung von Meerschweinchen in privater Obhut (S 1003)

► Haltung von Kaninchen in privater Obhut (S 1004)

► Haltung von Goldhamstern in privater Obhut (S 1005)

► Haltung von Zwerghamstern in privater Obhut (S 1006)

► Haltung von Ratten in privater Obhut (S 1007)

► Haltung von Farbmäusen in privater Obhut (S 1008)

► Haltung von Chinchillas (in Bearbeitung)

Normen
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► Katzenstreu – Prüfmethoden 
(S 1002) 

► Tiereinstreu aus nachwachsenden Rohstoffen –
Anforderungen, Prüfbestimmungen und Klassifizierung 
(S 1003)

► Vogelschutzglas – Prüfung der Wirksamkeit 
(ONR 191040) 

Normen

Themen

Entwurf einer ONR
„Anforderungen an die Ausbildung von 

Therapieteams und Therapieteam-
ausbildnern“

R. Binder

ONR Ausbildung von Therapieteams 

► Klassischer Anwendungsbereich: Produkte → technische 
Anforderungen 

► Neu: auch Anforderungen an Dienstleistungen (z.B. 
Tanzlehrer, Tauchschulen)

► 2008 Gründung der ON-AG „Dienstleistungen in der 
Heimtierhaltung“

► erstes Normungsvorhaben: Anforderungen an die 
Ausbildung von Therapiehundeteams und deren 
Ausbildnern  

► Tiersitter, Hundesalons, Tierpensionen, Tierheime, …)

R. Binder

Experten aus den Bereichen 

► Tiergestützte Arbeit bzw. Hundeausbildung (u.a. TAT, ÖKV)

► Tierärzteschaft

► Psychologie

► Tierschutz und Tierschutzrecht 

► WKO

► „ad hoc-Experten“

Zusammensetzung der Arbeitsgruppe

ONR Ausbildung von Therapieteams
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► Ausbildung von Hunden ist Vertrauenssache

► Klientensicherheit 

► Tierschutzkonformität 

► Fehlen berufsrechtlicher Regelungen 

► Hundeausbildung im Tierschutzrecht nur unzureichend 
geregelt

► junge Methode → Skepsis, „schwarze Schafe“

ONR Ausbildung von Therapieteams

Warum eine ONR für die Therapieteamausbildung?

R. Binder

► Anwendungsbereich & Begriffsbestimmungen 

► Anforderungen an den Therapiehund

► Anforderungen an den Therapiehundeführer 

► Anforderungen an den Therapieteamausbildner

► Anforderungen an die Ausbildungsorganisation

► Anhang 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Aufbau der ON-Regel

R. Binder

► Anwendungsbereich & Begriffsbestimmungen 

► Anforderungen an den Therapiehund

► Anforderungen an den Therapiehundeführer 

► Anforderungen an den Therapieteamausbildner

► Anforderungen an die Ausbildungsorganisation

► Anhang 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Aufbau der ON-Regel

R. Binder

ONR regelt

► Anforderungen an Hunde, die im Rahmen tiergestützter 
Aktivitäten eingesetzt werden („Therapiehunde“)

► Anforderungen an Hundeführer (Personen, die mit dem Hund 
tiergestützte Aktivitäten durchführen)

► Anforderungen an Personen, die Therapieteams (Hunde 
und Hundeführer) ausbilden

Anwendungsbereich

ONR Ausbildung von Therapieteams
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Therapiehunde im Sinne dieser ONR sind Hunde, die zum Zweck 
der tiergestützten Therapie, der tiergestützten Pädagogik oder 
tiergestützter Fördermaßnahmen eingesetzt werden.

Nicht unter diese ONR fallen Hunde, die dazu ausgebildet 
werden, einer bestimmten Person die Bewältigung des Alltags 
zu erleichtern (z.B. Servicehunde, Blindenführhunde) und 
Hunde, die zum Aufspüren bzw. zur Bergung von verunglückten 
Personen ausgebildet werden (z.B. Rettungshunde, Lawinen-
suchhunde). 

Begriffsbestimmungen

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

► Anwendungsbereich & Begriffsbestimmungen 

► Anforderungen an den Therapiehund

► Anforderungen an den Therapiehundeführer 

► Anforderungen an den Therapieteamausbildner

► Anforderungen an die Ausbildungsorganisation

► Anhang

R. Binder

► Kennzeichnung & Registrierung 
gem. § 24a TSchG

► gültiges Impfzeugnis über CORE-Komponenten oder der 
Nachweis des Impfschutzes (Titerbestimmung) 

► keine verbotenen Eingriffe iSd § 7 TSchG

Zulassungsvoraussetzungen zur Ausbildung

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

► physische, gesundheitliche und wesensmäßige Eignung
für die Ausbildung und den Einsatz

► Verträglichkeit gegenüber Menschen, Artgenossen und 
anderen Tieren 

► altersgemäßes Reagieren auf Anweisungen des 
Hundeführers 

Zulassungsvoraussetzungen zur Ausbildung

ONR Ausbildung von Therapieteams
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► chronisches Schmerzgeschehen
(z.B. Erkrankungen des Bewegungsapparates)

► organische Fehlfunktionen 
(z.B. Schilddrüsenunterfunktion) 

► Qualzuchtmerkmale 
(§ 5 Abs. 2 Z 1 TSchG) 

Mangelnde gesundheitliche Eignung

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

R. Binder

► individuell oder rassebedingte Dispositionen zu reserviertem 
oder abweisendem Verhalten gegenüber Fremden

► unsicheres oder ängstliches Verhalten

► eingeschränkte Stresstoleranz

► stark negative oder traumatische Erfahrungen im Umgang mit 
Menschen

Mangelnde wesensmäßige Eignung

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

► Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung werden 
von einer Kommission der Ausbildungseinrichtung
beurteilt

► Zusammensetzung nicht geregelt

► Zusammensetzung nicht geregelt → alle Parameter 
müssen fachkundig beurteilt werden können

ONR Ausbildung von Therapieteams

Zulassungsvoraussetzungen zur Ausbildung
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Ausbildung der Therapiehunde

► Durchführung und Methoden

● tierschutzkonform 

- Vermeidung von Überforderungen 
- keinesfalls Zwang bzw. Druck

● altersgerecht

● durch positive Motivation

● Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse der Hunde-
ethologie und Hundepsychologie 

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

► mindestens 25 praktische und 20 theoretische 
Übungseinheiten à 50 Minuten

► praktischen Übungseinheiten: 2/3 in Innenräumen und 
1/3 im Außenbereich

► innerhalb eines Jahres (sonst Verfall der bereits 
absolvierten Einheiten)

Umfang der Ausbildung

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

Lehrziele

► Habituierung an typische Situationen im tiergestützten 
Einsatz 

► Aufbau und Stärkung eines Vertrauensverhältnisses zu den 
Bezugspersonen des Teams

► adäquates Reagieren auf Anweisungen des Hundeführers 

► freundliches Sozialverhalten, Selbstsicherheit, Gelassenheit

► Tolerieren von Körperkontakt mit fremden Personen 

► Desensibilisierung (z.B. Lärm, Gehhilfen, Rollstühle)

► Stressmanagement

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

► schließt Ausbildung ab

► positive Ablegung der Prüfung ist Voraussetzung für 
den Einsatz

► Formale Voraussetzungen

● Mindestalter im Prüfungszeitpunkt: 18 Monate

● aktuelle tierärztliche Bestätigung über Schmerzfreiheit 
und physische Einsatzfähigkeit

● gültiges Impfzeugnis

● Nachweis einer aufrechten Haftpflichtversicherung 

Prüfung

ONR Ausbildung von Therapieteams
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Zwei Prüfungsteile

(1) Praxissimulation

(2) Praxisprüfung

ONR Ausbildung von Therapieteams

Aufbau und Ablauf der Prüfung

R. Binder

(1) Praxissimulation: 

● Sozialverhalten gegenüber Artgenossen

● Sozialverhalten gegenüber Menschen

● psychische Befindlichkeit des Hundes während des  
Einsatzes

● Kontrollierbarkeit (Grundgehorsam & Beherrschbarkeit): 

„der Hundeführer muss bereit sein, die Sicherheit und das
Wohlbefinden des Hundes jederzeit zu gewährleisten und 
eine Übungssituation bei Überforderung des Hundes 
abzubrechen.“

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

(2) Praxisprüfung

● Team begleitet erfahrene Therapieteams („Anleitungs-
teams“) bei mindestens fünf Einsätzen

● drei verschiedene Arten von Einrichtungen 

● mindestens eine Einrichtung für Kinder und für alte 
Menschen

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

● Zertifikat 

● Bestätigung, dass Ausbildung und Prüfung gemäß der 
ONR durchgeführt wurden 

● Personaldaten des Hundeführers

● Identifikation des Hundes

● Gesamtbeurteilung

ONR Ausbildung von Therapieteams

Prüfungsnachweis
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Ausweis des Therapieteams

● berechtigt zum Einsatz

● Personaldaten & Identifikation des Teams

● Datum der bestandenen Prüfung

● Institution bei der die Prüfung abgelegt wurde

● Gültigkeitsdauer

● Datum der letzten Nachkontrolle

● allfällige Verlängerungen

● Hinweis auf ONR 

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

Gültigkeitsdauer des Ausweises

● max. 1 Jahr ab dem Datum der Prüfung 

● Voraussetzungen für Verlängerungen
(um jeweils max. ein weiteres Jahr):

- aktuelles tierärztliches Zeugnis

- aktueller Nachweis einer Haftpflichtversicherung

- Fortbildung: mind. 10 Stunden / Jahr

- Nachkontrolle der physischen und wesensmäßigen 
Eignung des Hundes

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

► Grundsatz: mindestens einmal jährlich

● Fortbestehen der gesundheitlichen Eignung des Hundes 

→ Vorlage einer tierärztlichen Bescheinigung 
(Muster Gesundheitszeugnis im Anhang) 

● Fortbestehen der wesensmäßigen Eignung des Hundes 

→ Beurteilung durch Ausbildungsorganisation 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Nachkontrollen 

R. Binder

► Kürzere Nachkontrollintervalle:

● ab Vollendung des 8. Lebensjahres: halbjährlich

● bei Erkrankungen, die im tierärztlichen Zeugnis 
dokumentiert sind: halbjährlich oder kürzer

► Feststellung von Trainingsmängeln →

● Nachschulung 

● Fristsetzung 

● Nachweis der Mängelbehebung 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Nachkontrollen 
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► Anwendungsbereich & Begriffsbestimmungen 

► Anforderungen an den Therapiehund

► Anforderungen an den Therapiehundeführer 

► Anforderungen an den Therapieteamausbildner

► Anhang

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

► Vollendung des 17. Lebensjahres 

► Unbescholtenheit (Nachweis durch Vorlage eines aktuellen 
Strafregisterauszugs)

► psychische Eignung: standardisierter psychologischer Test 
oder  Beobachtung am Beginn der Ausbildung 

► nachweislich praktische Erfahrung im Umgang mit Hunden
(grds. Absolvierung der BGH oder vergleichbare Ausbildung 
mit einem Hund) 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Zulassung zur Ausbildung

R. Binder

(1) Theoretische Inhalte 

● Grundlagen der Psychologie und Kommunikation 

● Sozialkompetenz, Mensch-Hund-Beziehung

● Verhalten von Hunden: 

- Ausdrucksverhalten (insbes. Erkennen und Vermeiden 
von Gefahrensituationen, Anzeichen von Stress und 
Überforderung)

- Lernverhalten und Lernmethoden
- Entwicklungsphasen 
- Grundlagen der Welpenerziehung

ONR Ausbildung von Therapieteams

Inhalt der Ausbildung

R. Binder

(1) Theoretische Inhalte 

● häufige Erkrankungen des Hundes (ins. Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, Erbkrankheiten, Zoonosen)

● Grundlagen für die Tätigkeit in verschiedenen Einsatzberei-
chen (z.B. Kindergarten, Schule, Krankenhaus, geriatrische 
Einrichtungen) 

● einschlägige Rechtsgrundlagen (insbes. Tierschutzrecht, 
Schadensersatzrecht, Hygienevorschriften) 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Inhalt der Ausbildung
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(2) Praktische Inhalte 

● Umgang mit Hund (wie oben)

● Erste Hilfe beim Hund 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Inhalt der Ausbildung

R. Binder

(1) Theoretische Prüfung 

► schriftlicher Teil: 

Fragen aus allen in der Ausbildung vermittelten Fachge-
bieten (jeder Bereich ist angemessen zu berücksichtigen)

► mündlicher Teil: mindestens 2 Prüfer 

(2)   Praktische Prüfung 

► Praxissimulation: wie oben 

► Praxisprüfung: wie oben 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Prüfung 

R. Binder

► bestanden, wenn sowohl die schriftliche als auch die 
mündliche Prüfung positiv absolviert wurden

► Wiederholungsmöglichkeit: negative Beurteilung des 
schriftlichen oder mündlichen Prüfungsteils → ganze 
Prüfung ist zu wiederholen 

► zwei Wiederholungsmöglichkeiten 

► negative Beurteilung der praktischen Prüfung: grds. ebenfalls 
zwei Wiederholungsmöglichkeiten; Wiederholung ist jedoch 
ausgeschlossen, wenn das Team bzw. ein Teil des Teams 
aggressives Verhalten zeigt 

ONR Ausbildung von Therapieteams

Prüfung 

R. Binder

► Theoretische Prüfung ist unbefristet gültig, sofern die 
vorgesehenen Fortbildungsveranstaltungen absolviert 
werden

► Praktische Prüfung muss mit jedem weiteren Hund neu 
absolviert  werden

ONR Ausbildung von Therapieteams

Ablegung der Prüfung mit weiteren Hunden
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► Hundeführer: Vollendung des 18. Lebensjahres 

► erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung gem. ONR 

► regelmäßigen Nachkontrolle des Hundes gem. ONR 

► Absolvierung der Fortbildungsveranstaltungen gem. ONR

→ Nachweis: gültiger Ausweis gem. ONR

ONR Ausbildung von Therapieteams

Voraussetzungen an den selbständigen Einsatz 

R. Binder

► Verpflichtung des Hundeführers zur Teilnahme an 
einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen 

► mindestens 10 Stunden / Jahr 

► angemessene Berücksichtigung aller Fachgebiete, die in 
der Ausbildung abgedeckt werden 

► Nachweis

ONR Ausbildung von Therapieteams

Fortbildungen 

R. Binder

► Anwendungsbereich & Begriffsbestimmungen 

► Anforderungen an den Therapiehund

► Anforderungen an den Therapiehundeführer 

► Anforderungen an den Therapieteamausbildner

► Anforderungen an die Ausbildungsorganisation

► Anhang

ONR Ausbildung von Therapieteams

R. Binder

► Anforderungen an Person, die Teams ausbildet 

► höhere Qualifikation als Hundeführer

► Anforderungen an Leumund, Alter, Vorbildung ….

► ….. ???

ONR Ausbildung von Therapieteams

Anforderungen an den Therapieteamausbildner

Anforderungen an die Ausbildungsorganisation

► Evaluierung
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Themen

Ausblick

R. Binder

► Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2011

► Beitrag zur Qualitätssicherung und zur nachhaltigen 
Etablierung hundegestützter Arbeit im Gesundheits-
wesen, im Bildungssystem und in sozialen Ein-
richtungen

► Sicherstellung der Tierschutzkonformität im Rahmen 
der Ausbildung und des Einsatzes 

► zum Wohl der Sache, der Menschen und der Tiere

Ausblick

R. Binder

regina.binder@vetmeduni.ac.at
www.vetmeduni.ac.at/vetrecht


